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Streif ber Bcrgolber. Seit oorleßten SRontag ftreifen
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3lrbeit§zeit, mäßrenb ißnen oor einem fjaßre bie 972=
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nießtorganifierten "Arbeiter ber Streifberoegung fernbleiben.
SBie man oernimmt, ftreifen auch bie Arbeiter ber ©olb=
leiftenfabrifen in ßürieß unb Bieberglatt.
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Praktische Klütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Henn-Holdtnghauseu.
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Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- nud Waguermeistervereius.
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entsprechenden Rabatt.

Zürich, den September 1905.

Wochtnsxrnch:
Erlern Dein Handwerk ordentlich, so daß in Deinen Sachen
Du jederzeit im stände bist, ein Meisterstück zu machen.

Uerbandswesen.

Die Delcgiertcnvcrsammliing
des zürcher. kantonalen Hand-
Werks- nnd Gewcrbevereins,
die am Sonntag in Altstetten
unter dem Vorsitze des Hrn.
Buchdruckers Peter, Pfäsfikon,

stattfand, war von 48 Delegierten besucht, die W Sek-
tionen vertäten. Bei der Beratung des Jahresberichtes
wurden die anwesenden Mitglieder des Kantonsrates
ersucht, bei Beratung des Lehrlingsgesetzes energisch für
die Wünsche des Gewerbestandes einzutreten, namentlich
in bezug auf Nachtarbeit und Ueberstunden :c. Als Ort
der nächsten Versammlung wurde Thalwil bestimmt.
Nach den Verhandlungen hielt Direktor Leemann, Win-
terthur, ein Referat über „Elektromotoren und ihre Ver-
wendung im Gewerbe". Nach dem Mittagessen wurde
dem Gaswerk Schlieren ein Besuch abgestattet.

csbiwampf-ebloM.
Glascrstreik in Zürich. Der Gewerbeverband Zürich

erläßt im „Tagbl. der Stadt Zürich" folgende Bekannt-
machung:

„Wie bekannt, stellten die Glaser an die Meister die

Forderung des 9 stündigen Arbeitstages. In der Fenster-

fabrik Kiefer wird aus diesem Grunde schon über 8 Tage
gestreikt.

Die Glasermeister Zürichs offerierten nun den Ar-
beitern die neunstündige Arbeitszeit auf den 1. Oktober
nächsthin, um mit den bereits übernommenen Arbeiten,
welche in der Berechnung zum teil noch auf der zehn-
stündigen Arbeitszeit basierten, nicht in Schaden zu kommen.

Man durste hoffen, die Arbeiter werden auf die ob-
waltenden Verhältnisse Rücksicht nehmen. Sie beant-
warteten indessen den Vorschlag der Meister damit, daß
sie letzten Montag in einem weitern großen Glasereige-
schäfte, bei Herrn Fluhrer, unter Vertragsbruch den
Streik begannen.

In diesem Vorgehen kann gewiß jeder vernünftig
Denkende nichts anderes als mutwillige Streikerei er-
blicken.

Die Meister der Holzbearbeitungsbranche werden mit
Recht sich weigern, Leute einzustellen, die bei den Glaser-
meistern Kiefer lind Fluhrer unter Vertragsbruch aus
so nichtigen Gründen von der Arbeit weggelaufen sind."

Streik der Vcrgolder. Seit vorletzten Montag streiken
in Altstetten die organisierten Arbeiter der Goldleisten-
fabrik Schwarzer à Cie. Sie verlangen die neunstündige
Arbeitszeit, während ihnen vor einem Jahre die 9stz-
stündige ohne jeden Anstand bewilligt wurde. Der Ge-
schäftsbetrieb erleidet dadurch keinen Unterbruch, da die

Nichtorganisierten Arbeiter der Streikbewegung fernbleiben.
Wie man vernimmt, streiken auch die Arbeiter der Gold-
leistenfabriken in Zürich und Niederglatt.
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